
Für die Vererbung von Betriebsver-
mögen werden zwei Varianten unter-
schieden: 

a) Der Erbe führt den Betrieb 10 
Jahre fort. Die Lohnsumme sinkt 
nicht unter die Summe zum Zeit-
punkt des Erbfalles. Außerdem müs-
sen mindestens 90% des Betriebs-
vermögens in die Produktion einge-
bunden sein. Dann wird der Betrieb 
von der Steuer befreit.
b) Der Erbe führt den Betrieb 7 Jahre 
fort. Die Lohnsumme sinkt nicht 
unter 65% der Lohnsumme zum 
Zeitpunkt des Erbfalles. Dann muss 
der Erbe nur 15% des Betriebsver-
mögens versteuern. 

Das bedeutet, dass das Finanzamt 7 
bzw. 10 Jahre lang die Einhaltung 
der Lohnsummen kontrollieren muss. 
Schafft es der Erbe nicht, den Betrieb 
den vollen Zeitraum entsprechend 
weiter zu führen, zahlt er anteilig 
Steuern entsprechend der verstriche-
nen Zeit. Hat der Erbe den Betrieb 
z.B. nach 9 Jahren verkauft oder die 
Lohnsumme ist gesunken, sind 90% 
des Betriebsvermögens auf der siche-
ren Seite. Die befürchtete „Fallbeilre-
gelung“ ist glücklicherweise nicht in 
das Gesetz übernommen worden. 

Änderungen in der Erbschafts-
steuer

Für Mitglieder der Familie im enge-
ren Sinne haben sich die Freibeträge 
deutlich erhöht. Verlierer dieser 
Reform sind jedoch Nichten, Neffen, 
entferntere Verwandte oder Lebens-
gefährten. Die Steuerfreibeträge für 

die einzelnen Personengruppen und 
die neuen Steuersätze ergeben sich 
aus der nachfolgenden Tabelle: (Bild 
3 und 4)
In der Kernfamilie mit Eltern und 
Kindern wirkt sich die Anhebung der 
Freibeträge positiv aus und gleicht 
weitgehend die höhere Bewertung 
von Immobilien aus. Zu dem persön-
lichen Freibetrag einer Person kann 
bei einer Immobilie der Selbstnutzer-
Freibetrag kommen. Drastische Ver-
schlechterungen kann es jedoch 
geben, wenn z.B. nach einer kinder-
losen Tante geerbt wird. 

Obwohl der Freibetrag für Neffen 
und Nichten von reichlich 10.000,00 € 
auf 20.000,00 € angehoben wurde, 
schlägt hier die höhere Bewertung 
von Immobilien schwer zu Buche. 
Einen Selbstnutzer-Freibetrag hat das 
Gesetz für diese Personengruppe 
nicht vorgesehen. Darüber hinaus 
müssen Neffen und Nichten diejeni-
gen Beträge, die ihren Freibetrag 

übersteigen mit 30% versteuern. 
Wenn eine Immobilie in den Nach-
lass fällt, kann dies dazu führen, dass 
die Immobilie verkauft werden muss, 
nur um die Erbschaftssteuer zu zah-
len. Es ist zu erwarten, dass Erwach-
senenadoptionen zunehmen werden, 
mit denen z.B. eine Nichte von der 
Tante adoptiert wird, um den günsti-
gen Freibetrag eines Kindes zu erhal-
ten. Adoptionen sind jedoch nur 
gerechtfertigt, wenn tatsächlich ein 
Eltern-Kind-Verhältnis vorliegt. Kei-
nesfalls sollten sie zur Steuererspar-
nis missbraucht werden (Bild 5).
In Zukunft wird der eingetragene 
gleichgeschlechtliche Lebenspartner 
nicht mehr wie ein Fremder im Erb-
schaftssteuerrecht behandelt. Ihm 
wird der gleiche Freibetrag wie 
einem Ehegatten zugedacht. Was 
jedoch über den Freibetrag hinaus-
geht, muss er mit 30 % versteuern.
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Bild 5

Sächsische Landesärztekammer
Konzerte
Festsaal, Sonntag, 1. Februar 2009
11.00 Uhr – Junge Matinee
Aus Lied, Oper und Operette
Den Korrepetitoren über die Schulter 
geschaut, Studierende der Hochschule 
für Musik Carl Maria von Weber 
Dresden

Konzerte und 
Ausstellungen

Festsaal, Sonntag, 1. März 2009
11.00 Uhr – Junge Matinee
Das junge Streicherensemble musiziert
Leiter: KV Prof. Volker Dietzsch 
Schülerinnen und Schüler des 
Sächsischen Landesgymnasiums für 
Musik Dresden Carl Maria von Weber

Ausstellung
Foyer und 4. Etage
Christina Pohl
Lustgarten

14. 1. 2009 bis 15. 3. 2009
Vernissage: Donnerstag, 15. 1. 2009, 
19.30 Uhr
Einführung: Frizzi Krella, 
Kunsthistorikerin, Berlin

Sächsische Ärzteversorgung
Ausstellung, 2. Etage
Beate Bilkenroth
Malerei – „WBS 70“
bis 31. 3. 2009

Mitteilungen der GeschäftsstelleRecht


